
Was tun bei… 

                   Briefen von der Polizei  
 
 
 
 
 
Grundregel: Briefe von der Polizei ignorieren (außer Gebührenbescheide)! 
 

Gebührenbescheid (Wegtragegebühr nach Sitzblockaden etc.) 
 
Die Wegtragegebühr beträgt 40 Euro je „beanspruchter/m“ PolizeibeamtIn.  
 

 
 
 
Vorgehen: 
 
• Betrag fristgerecht überweisen (sonst kommt eine Mahnung und der Betrag erhöht 

sich um die Mahngebühren). 

• Schriftlichen Widerspruch einlegen (Per Post an Polizei schicken – Aktenzeichen 
nicht vergessen, formlos, keine Begründung nötig: „Hiermit lege ich Widerspruch ein 
gegen den Gebührenbescheid xy“). Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung 
– gezahlt werden muss trotzdem. Der Widerspruch kann nützen, wenn die Kostenbe-
scheide eines Tages für unrechtmäßig erklärt werden.  

• Bei finanzieller Bedürftigkeit: Antrag an Rechtshilfefonds Kritisches Stuttgart stellen: 
www.kritisches-stuttgart.de 

 



 
Ermittlungsbogen der Polizei 
 
„Ermittlungsverfahren gegen Sie“ /  
„Schriftliche Äußerung zu vorliegendem Sachverhalt“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zeugenvorladung der Polizei 
 
Textbeispiel:  
 
„ Vorladung. Im Ermittlungsverfahren wegen XXX …. 
 

Sehr geehrter….,  
im o. g. Verfahren ist beabsichtigt Sie als Zeugen zu hören. Sie werden gebeten, sich am 
Montag, den XXX um 19 Uhr  
 

bei dem Polizeirevier XX unter Vorzeigen dieser Vorladung einzufinden.  
 

Sollte der Termin nicht wahrgenommen werden können, bitte ich um Benachrichtigung.“ 
 
 
Vorgehen bei Ermittlungsbogen oder Zeugenvorladung der Polizei 
 
Nicht reagieren! Nichts schicken, nicht anrufen, nicht absagen, nicht 
hingehen! 
 
Daraus können Ihnen keine juristischen Nachteile entstehen und  
Sie belasten weder sich noch andere. 

  


